
Schule nach den Sommerferien (NRW)
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 13. August 2021 10:08

Wenn man "von einer Verpflichtung" ausgenommen ist, heißt das, das man nicht verpflichtet
werden kann. Man kann aber mitmachen.

Wenn geimpfte / Genesene nicht mitmachen dürften, müsste da stehen "Vom Testen
ausgenommen..."
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